
In einem Kreditinstitut wurden die 
folgenden Werte ermittelt: Buchwert 

(TEUR) 

Noch zu 
berücksichtigende 
Wertminderung lt. 

Niederstwertprinzip 
(TEUR) 

Forderungen an Kunden 890.000 30.000 
Forderungen an Kreditinstitute 770.000 10.000 
Wertpapiere des Handelsbestandes 680.000 40.000 
Wertpapiere der Liquiditätsreserve 560.000 20.000 
Wertpapiere des Anlagevermögens 620.000 20.000 
Fonds für allgemeine Bankrisiken 250.000  
Das Kreditinstitut möchte stille Risikovorsorge in maximal zulässiger Höhe betreiben und zusätzlich 
50.000 TEUR den offenen Reserven zuführen. 
Welche Bilanzwerte der genannten Bestände muss das Kreditinstitut ausweisen? 
Annahme: 

• Es wurden noch keine Bestände an stillen Reserven nach § 340 f HGB gebildet. 
• Die Bildung der stillen Vorsorgereserve soll so vorgenommen werden, dass dabei auf alle in 

Frage kommenden Vermögenswerte der gleiche Satz zur Anwendung kommt. 
 

 
Lösung 
 Buchwert Wert-

minderung 
Niederst-
wert nach 

§ 253 HGB 

Stille 
Vorsorge 

Offene 
Vorsorge 

Bilanzwert 

Forderungen an 
Kunden 

890.000 30.000 860.000 34.400  825.600 

Forderungen an 
Kreditinstitute 

770.000 10.000 760.000 30.400  729.600 

Wertpapiere des 
Handelsbestandes 

680.000 40.000 640.000   640.000 

Wertpapiere der 
Liquiditätsreserve 

560.000 20.000 540.000 21.600  518.400 

Wertpapiere des 
Anlagevermögens 

620.000 20.000 600.000   600.000 

Fonds für 
allgemeine 
Bankrisiken 

250.000    50.000 300.000 

 


